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Die neue „Arbeitsvertragsordnung“ (AVO) in der Erzdiözese Freiburg 

kommt zum 1. November 2008 
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Arbeitgeberwechsel 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
was geschieht beim Arbeitgeberwechsel? 
 
Bitte beachten Sie dabei, dass hier nur die Grundregelung steht, bitte bei Bedarf immer 
im Tariftext nachlesen ! 
 
 

 
1) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die übergeleitet werden behalten so lange ihre Be-

sitzstände, wie sie das Arbeitsverhältnis unverändert fortsetzen. 
 

2) Das bedeutet zugleich aber, bei jedem Arbeitgeberwechsel wird es spannend und be-
darf großer Sorgfalt. 
Grundsätzlich nämlich gehen alle Besitzstände beim Arbeitgeberwechsel verloren. Das 
ist im öff. Dienst so geregelt. 
  

3) Es ist uns gelungen zu erreichen, mindestens bei einem Arbeitgeberwechsel innerhalb 
eines Arbeitgebers, der die AVO Freiburg anwendet, diesen Verlust zu vermeiden 
wenn es anschließend um die gleiche Tätigkeit geht wie bisher. 
 

4) Hier wird es zahlreiche Sonderkonstellationen geben, weswegen man nur pauschal dar-
auf hinweisen kann, dies in jedem Einzelfall vorher sorgfältig zu erkunden. 
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